
 

 

Beschluss des Beirats Mitte 

vom 26. August 2019  

für die 

Entscheidung über den Einspruch der PIRATEN vom 25.07.2019 
gegen die Beiratswahlen 

 
 
In seiner Sitzung vom 23.8.2019 hat sich der Koordinierungsausschuss des Beirates Mitte 

mit dem von der Landeswahlleiterin weitergeleiteten Einspruch der PIRATEN gegen die 

Nichtzulassung zur Wahl zum Beirat Mitte in der 20. Wahlperiode befasst. Gemäß § 53 Abs. 

4 des Bremischen Wahlgesetzes hat der entsprechende Beirat nach einer Vorprüfung durch 

einen Ausschuss über diesen Einspruch zu entscheiden. Nach den dem Beirat vorliegenden 

Informationen liegt der Zurückweisung des Wahlvorschlages folgender Sachverhalt zu 

Grunde: 

Die PIRATEN wollten einen Bewerber für den Beiratsbereich Mitte zur Wahl 2019 

nominieren. Aufgestellt wurden die Kandidaten in einer vom Landesverband der Partei 

einberufenen Mitgliederversammlung; einen Orts- oder Kreisverband gibt es nicht. Die 

abstimmenden Mitglieder waren nicht alle im Beiratsbereich wahlberechtigt. Die 

Wahlbereichsleiterin hat die Vorschlagsliste als mangelhaft bewertet, da die 

Kandidatenaufstellung auf Beiratsebene stattfinden muss. Dieser formale Mangel konnte aus 

Zeitgründen nicht geheilt werden, da die PIRATEN ihren Wahlvorschlag erst drei Tage vor 

Fristablauf eingereicht hatte. Der Wahlbereichs-ausschuss für den Wahlbereich Bremen hat 

die PIRATEN nicht zu den Beiratswahlen im Beirat zugelassen. Eine Beschwerde hiergegen 

wurde durch den Landeswahlausschuss zurückgewiesen. Ein Eilantrag beim 

Verwaltungsgericht auf Zulassung zu den Beiratswahlen hatte ebenfalls keinen Erfolg. 

Die PIRATEN haben mit Datum vom 25.07.2019 Einspruch eingelegt gegen die 

Beiratswahlen in dem Beiratsgebiet Mitte mit dem Ziel, die Wahlen für ungültig zu erklären 

und zu wiederholen. 

Der Koordinierungsausschuss des Beirates Mitte hat sich in seiner Sitzung vom 23.8.2019 

mit den jeweils vorgetragenen Argumenten der PIRATEN sowie der Wahlbereichsleiterin 

auseinandergesetzt und empfiehlt dem Beirat, den Einspruch der Piraten abzulehnen. 

Beschluss: 

Nach eingehender Auseinandersetzung und Diskussion sprach der 

Koordinierungsausschuss des Beirates Mitte am 22.08.2019 eine Empfehlung für 

eine Entscheidung in der kommenden Beiratssitzung aus. Der Beirat Mitte beschließt 

entsprechend dieser Empfehlung den Einspruch der Piraten vom 25.07.2019 gegen 

das Ergebnis der Beiratswahlen abzulehnen. 

 

 

Bremen, d. 26. August 2019     Der Beirat Mitte 


